
10. Februar 2010

Am Donnerstag, 18.02.2010,
findet um 19:00 Uhr eine Sit-
zung des Ausschusses für
Stadtentwicklung des Rates
der Stadt Meckenheim im Ver-
waltungsgebäude Im Ruhrfeld
16, 53340 Meckenheim, Sit-
zungssaal S 5, statt.

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Bestellung eines/er 
Schriftführer/in
2. Einwohnerfragestunde
3. Einwendungen gegen 
die Sitzungsniederschrift 
vom 10.12.2009
4. Anerkennung der 
Tagesordnung
5. Factory Outlet Center 
"Eifel-Ahr-Portal" (SPD-

Fraktion vom 25.11.2009)
6. Dichtheitsprüfung von 
privaten Grundstücks-
entwässerungsanlagen
7. Bebauungsplan Nr. 66 
"Auf dem Rott", 6. Änderung -
Offenlagebeschluss
8. Bebauungsplan Nr. 85
"Merler Keil", 2. Änderung -
Abwägungsbeschluss -
9. Bebauungsplan Nr. 85
"Merler Keil", 2. Änderung - 
3. Offenlagebeschluss
10. Flächennutzungsplan der
Stadt Meckenheim, 46. Ände-
rung - Aufstellungsbeschluss
11. Sachstand Merler Keil I
(SPD-Fraktion vom
05.01.2010)
12. Änderungen der Busver-
bindungen ab 13.12.2009

(SPD-Fraktion vom
12.01.2010)
13. Verkehrsbedingte
Maßnahmen in Altendorf/
Ersdorf (SPD-Fraktion 
vom 12.01.2010)
14. Flächenkataster für Photo-
voltaik-Anlagen (Fraktion
Bündnis90/Die Grünen vom
02.02.2010)
15. Anträge
15.1. Merler Keil - hier: 
Bebauungsverzicht südöstlich
der verlängerten Grenzstraße
(CDU-Fraktion vom
01.02.2010)
16. Anfragen
16.1. Schriftliche Anfragen
16.2. Mündliche Anfragen
17. Mitteilungen. Mündlich:
Sachstand Erschließung Mer-

ler Keil I; Sachstand weitere
Arbeitsschritte Wettbewerb
Altstadt

Nicht öffentliche Sitzung
1. Einwendungen gegen 
die Sitzungsniederschrift 
vom 10.12.2009
2. Anerkennung der 
Tagesordnung
3. Anträge
4. Anfragen
4.1. Schriftliche Anfragen
4.2. Mündliche Anfragen
5. Mitteilungen

Zum öffentlichen Teil der Sit-
zung sind alle Einwohnerinnen
und Einwohner herzlich einge-
laden.

Sitzung des Ausschusses 
für Stadtentwicklung 

des Rates der Stadt Meckenheim

Der Entwurf der Haushalts-
satzung und des Haushaltspla-
nes mit Anlagen der Stadt
Meckenheim für das Haus-
haltsjahr 2010 liegen gemäß §
80 Abs. 3 der Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) während der Dauer
des Beratungsverfahrens im
Rat (die Verabschiedung des
Haushaltes 2010 durch den
Rat der Stadt Meckenheim ist

für den 21. April 2010 vorgese-
hen) zur Einsichtnahme inner-
halb der Öffnungszeiten mon-
tags von 7.30 Uhr bis 12.30
Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00
Uhr sowie dienstags bis frei-
tags von 7.30 Uhr bis 12.30
Uhr im Rathaus, Bahnhof-
straße 25, Zimmer 1.06, öffent-
lich aus. 

Gegen den Entwurf können
Einwohner und Abgabepflich-

tige innerhalb einer Frist von
vierzehn Tagen nach Beginn
der Auslegung Einwendungen
erheben. Diese sind bis zum
24. Februar 2010 beim Bürger-
meister der Stadt Mecken-
heim, Finanzservice, Zimmer
1.06, Bahnhofstraße 25 (posta-
lisch: Bahnhofstraße 22),
53340 Meckenheim, schriftlich
einzureichen oder zu Protokoll
zu geben.

Über die Einwendungen be-
schließt der Rat in öffentlicher
Sitzung. Der Entwurf der
Haushaltssatzung mit ihren
Anlagen kann auch auf der
städtischen Internetseite un-
ter: www.meckenheim.de ein-
gesehen werden.

Meckenheim, 
den 10. Februar 2010

Bert Spilles
Bürgermeister

Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung 
und des Haushaltsplanes der Stadt Meckenheim 

für das Haushaltsjahr 2010

Am Montag, 22.02.2010, um 
10 Uhr soll im Amtsgericht
Rheinbach, Schweigelstr. 30,
1. Stockwerk Saal 205 öffent-
lich meistbietend versteigert
werden:

Ladenlokal im Erdgeschoss
eines Mehrfamilienhauses, Auf
dem Steinbüchel 4a 53340
Meckenheim, bestehend aus
Verkaufsraum, Flur mit WC-
Räumen und einem Personal-
raum. Nutzfläche insgesamt

176,53 m2. Das Objekt steht
leer. Der Bestand des Sonder-
nutzungsrechts an dem PKW-
Stellplatz ist ungewiss. 

Wert nach § 74 a ZVG:
146.000 Euro. Das Gutachten
kann nach vorheriger Rück-
sprache ( 0 22 26/ 801-103
u. 104) eingesehen werden.

(011 K 026/01 
Amtsgericht Rheinbach

www.zvg-portal.de)

Zwangsversteigerung 
(011 K 026/01)

Am Montag, 22.02.2010, um
11 Uhr soll im Amtsgericht
Rheinbach, Schweigelstr. 30,
1. Stockwerk Saal 205 öffent-
lich meistbietend versteigert
werden:

Eigentumswohnung im er-
sten Obergeschoss, Auf dem
Steinbüchel 4a, 53340
Meckenheim mit Balkon und
Kellerraum im Kellergeschoss.
Wohnfläche 34,23 m2. Das Ob-
jekt ist vermietet. Der Bestand

des Sondernutzungsrechts an
dem PKW-Stellplatz ist unge-
wiss.

Wert nach § 74 a ZVG:
40.000,00 Euro. Das Gutach-
ten kann nach vorheriger
Rücksprache ( 0 22 26/ 801-
103 u. 104) eingesehen wer-
den.

(011 K 027/01 
Amtsgericht Rheinbach

www.zvg-portal.de)

Zwangsversteigerung 
(011 K 027/01)
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jeden 2. und 4.
Dienstag im 

Monat ab 19 Uhr,
Bahnhofstr. 12, Anmeldung

bei Kurt D. Wachsmuth, 
91 24 44 oder

kurt.wachsmuth@web.de

jeden 1. Montag
im Monat ab

19.30 Uhr außer
in den Schulferien, Im Ruhr-

feld 16, S 4, Anmeldung
nicht erforderlich 

nach Verein-
barung,  

Anmeldung bei
Reinhard Schiller, 94 400

nach Verein-
barung, 

Anmeldung
bei Anita Orti von Havranek,

16 022

nach Vereinba-
rung, Im Ruhrfeld

16, S 6, Anmel-
dung bei Dr. Brigitte Kuchta,

13 567 oder
bkuchta@online.de

jeden 1. Mon-
tag im Monat 
ab 19.30 Uhr,

Im Ruhrfeld 16, S 3, keine
Voranmeldung notwendig.

FDP

UWG

Grüne

SPD

BfM

Jugendfreizeitstätte (Juze)

Stadtverwaltung Meckenheim

Hallenfreizeitbad Meckenheim

Sauna

CDU

Fraktionen 

Bürgermeister

Jugendclub

Öffentliche Bücherei

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters

jeden 2. Montag im Monat
16.30 - 18 Uhr 

Bahnhofstr. 22, Raum 0.18 
Anmeldung bei 

Christine Müller, 
917 201

Nächste Sprechstunde: 
8. März 2010

Aussiedler
Beratung der CDU 

jeden letzten Donnerstag
im Monat

von 19.00 - 20.00 Uhr
Bahnhofstr. 15a

Anmeldung: 28 30 oder
01 79 - 591 88 66

Rente
Rentenberatung Deutsche 

Rentenversicherung
jeden 2. und 4. Mittwoch 

im Monat 
von 8.30 - 12.00 Uhr 

sowie 13.00 - 15.30 Uhr
Reginahof, Bahnhofstr. 25,

Eingang C, 1. Etage, 
Zimmer 1.14 
Anmeldung:

02 28 - 28 08 471

Finanzamt
Sprechstunde des 

Finanzamtes St. Augustin:
Montag, 22. Februar,
8.30 - 12.30 Uhr und 

13.30 - 15 Uhr
Reginahof, Bahnhofstr. 25, 

Raum 1.14

Schadstoff-Mobil
Dienstag, 23. Februar 

10.00 - 13.00 Uhr 
Klosterstraße (Marktplatz)

Meckenheim 
14.30 - 18.00 Uhr 

Siebengebirgsring (Park-
platz am Sportzentrum) 

Info : 0 22 41 / 30 61 46

Mieter
Beratung Mieterverein 

Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V. 
jeden Dienstag ab 14 Uhr

nur für Mitglieder
Reginahof, Bahnhofstraße
25, Eingang C, 1. Etage,

Zimmer 1.14,  
Anmeldung: 

02 28 - 94 93 09-12

Elektro
Elektro-Kleingeräte 

Freitag, 5. März,
10 - 13 Uhr 

Siebengebirgsring 
Parkplatz am Sportzentrum

15 - 19 Uhr 
Klosterstraße (Marktplatz)

www.rsag.de 

Siebengebirgsring 6, 917-475

Öffnungszeiten des Bades:

An Weiberfastnacht, Donnerstag, 11. Februar ist das 
Hallenbad nur von 6.30 Uhr - 9.30 Uhr geöffnet und 
ganztägig am Rosenmontag geschlossen.

Montag: Für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 06.30 Uhr - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Mittwoch: 06.30 Uhr - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 17.00 Uhr Öffentlichkeit
Donnerstag: 06.30 Uhr - 09.30 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Freitag: 06.30 Uhr - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Samstag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Öffentlichkeit
Sonntag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Öffentlichkeit

Einlassschluss ist jeweils eine Stunde vor Ende 
der Öffnungszeit, 30 Minuten vor Ende der 
jeweiligen Öffnungszeit endet die Badezeit. 
Ausgenommen hiervon ist das Frühschwimmen.

Eintrittspreise für das Hallenbad (Badezeit unbegrenzt):
Einzelkarte: 3,50 Euro Fünfer-Karte: 15,00 Euro
Zwanziger-Karte: 50,00 Euro

Jugendliche (4 bis 18 Jahre, Auszubildende, Schüler, Wehr- 
und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 Prozent)
Einzelkarte: 2,00 Euro Fünfer-Karte: 7,50 Euro
Zwanziger-Karte: 30,00 Euro

Kinder bis zu 3 Jahren in Begleitung und unter Aufsicht 
Erwachsener, je Erwachsener 2 Kinder frei

Öffnungszeiten der Sauna:

An Weiberfastnacht und Rosenmontag geschlossen.

Montag: für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 10.00 Uhr - 15.00 Uhr Gemischte Sauna

15.00 Uhr - 21.00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Herrensauna
Freitag: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Gemischte Sauna

Eintrittspreise für die Sauna:
Tageskarte: 7,00 Euro Fünfer-Karte: 32,00 Euro

Siebengebirgsring 2, 708 97 53

Achtung neue Öffnungszeiten!!!!
Kindertreff (8 - 13 Jahre): Dienstag und Freitag 16 - 18 Uhr
Jugendliche (ab 14 Jahre): Montag, Mittwoch, Donnerstag:
16 - 20 Uhr, Freitag: 18 - 21 Uhr

Im Ruhrfeld 16, 887 780

Mittwoch und Donnerstag 14.30 Uhr - 18 Uhr 
Kostenlose Hausaufgabenbetreuung ab 15 Uhr

Jugendfreizeitstätte und Jugendclub bleiben von Donners-
tag, 11. Februar, bis Dienstag, 16. Februar, geschlossen.

Adolf-Kolping-Straße 2, 61 41
Montag: 14.00 - 17.30 Uhr
Dienstag:  8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr 
Mittwoch: geschlossen Donnerstag: 14.00 - 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 - 17.30 Uhr     Samstag: 9.30 - 13.00 Uhr

SPRECH-
STUNDENPostanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim

Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Technische Dienste: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16

Vorwahl: (0 22 25)
Telefon : 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet: www.meckenheim.de
E-Mail: stadt.meckenheim@meckenheim.de

Notrufnummer des städtischen 
Ordnungsaußendienstes: (0 22 25) 917-110
E-Mail: Ordnungsamt@meckenheim.de 

Öffnungszeiten:
Montag:  07.30 bis 12.30 Uhr

14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag - Freitag: 07.30 bis 12.30 Uhr

Der Fachbereich Soziales ist nur nach vorheriger 
Terminabsprache erreichbar. Offene Sprechstunde: montags,

dienstags und donnerstags zwischen 11 und 12 Uhr.

An Weiberfastnacht, Donnerstag, 11. Februar, ab 10 Uhr 
sowie ganztägig an Rosenmontag ist die Stadtverwaltung
geschlosssen.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

SScchhiieeddssmmäännnneerr
Das Stadtgebiet Meckenheim ist in zwei 
Schiedsamtsbezirke unterteilt. Der jeweils zuständige
Schiedsmann ist
im Bezirk 1 (Meckenheim und Merl):
Hans-Günther Botzem, 21 67
im Bezirk 2 (Altendorf, Ersdorf und Lüftelberg): 
Walter Wette, 15 425
Tel. Sprechstunde montags bis freitags: 18.00 - 21.00 Uhr

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Verbraucherzentrale NRW
Mittwoch, 24. Februar

ab 14 Uhr, Bahnhofstr. 22,
Raum 0.18, Anmeldung:

Hermann Niemeyer
917 162, 

Beratungskosten: 5 Euro

Energie

Die Stadt Meckenheim als
Schulträger lädt gemeinsam
mit den Leiterinnen und Lei-
tern der Kindertageseinrich-
tungen und der Grundschulen
die Eltern, deren Kinder in zwei
Jahren eingeschult werden, zu
einer Informationsveranstal-
tung ein, in der die Eltern über
vorschulische Fördermöglich-
keiten beraten werden. 

Folgende Termine werden 
angeboten:

Mittwoch, 24. Februar, 
um 16.30 Uhr in der 
Städt. KiTa Rappelkiste 
Marienburger Strasse 144

(0 22 25) 12 402
für die Einrichtungen:
-Städt. KiTa Neue Mitte
-Städt. KiTa Siebengebirgsring
-Städt. KiTa Rappelkiste

Dienstag, 2. März, 
um 20 Uhr in der 
Städt. KiTa Villa Regenbogen
Mühlenstraße 2a

(0 22 25) 16 893
für die Einrichtungen:
-Städt. KiTa Villa Regenbogen
-Kath. KiTa Zur Glocke

Donnerstag, 4. März, 
um 16.30 Uhr im
Familienzentrum NRW
KiTa JOhannes Nest
Gelsdorfer Straße 17

(0 22 25) 65 15
für die Einrichtungen:
-Kath. KiTa St. Petrus
-Familienzentrum NRW 
KiTa JOhannesNest

Donnerstag, 4. März, 
um 20 Uhr, in der Städt. 
Integrative KiTa Steinbüchel
Kastanienstr. 2

(0 22 25) 44 44
für die Einrichtungen:
-Städt. KiTa Steinbüchel
-Evangelische KiTa Arche

Mittwoch, 10. März, 
um 19.30 Uhr im
Familienzentrum 
Am Ehrenmal,

(0 22 25) 30 15
für die Einrichtung:
-Familienzentrum 
Am Ehrenmal

Mittwoch, 10. März, 
um 20 Uhr in der
Kath. KiTa S. Jakobus d.A.
Raiffeisenstraße 11

(0 22 25) 13 757
für die Einrichtungen:
-Kath. KiTa St. Jakobus d.Ä.
-Elterninitiative Flohkiste
-Elterninitiative Zaunkönige

Donnerstag, 11. März,
um 20 Uhr in der
Städt. KiTa Löwenzahn
Auf dem Driesch 1

(0 22 25) 66 90
für die Einrichtungen:
-Städt. KiTa Löwenzahn
-Städt. KiTa Villa Sonnenschein

Sollte ein Kind derzeit keine
Kindertageseinrichtung besu-
chen, erteilt der Fachbereich
Bildung, Leitung Susanne Zwi-
cker unter (0 22 25) 917173
oder E-Mail susanne.zwicker@
meckenheim.de Auskunft.

Eine Anmeldung zu der jeweili-
gen Informationsveranstaltung
ist nicht erforderlich. Für wei-
tere Informationen wenden Sie
sich bitte an die Leiterin oder
den Leiter Ihrer Kindertages-
einrichtung.

Vorschulische Beratung für Kita-Eltern: 
Stadt, KiTas und Schulen bieten Infoveranstaltungen an

Im Zugweg von Lüftelberg
haben sich folgende Ände-
rungen ergeben:

Lüftelberg am Montag, 15.
Februar, 10-13 Uhr
Aufstellung: Auf den Stei-
nen. 
Zugweg: Kottenforstr. / Gar-
tenstr./ Petrusstr./ Lüfthil-
disgäßchen/ Auf den Stei-

nen/ Kottenforststr./ Im Stie-
fel/ Plantagenweg/ Garten-
str./ Kottenforststr./ Südstr./
Petrusstr. 

Auflösung: Petrusstr., 
Gemeindehaus

Alle Infos zu den Mecken-
heimer Karnevalszügen un-
ter www.meckenheim.de

Änderung 
Zugweg in Lüftelberg

Der Neubürgerbeauftragte
des Kreistages des Rhein-
Sieg-Kreises für Aussiedler
und zugezogene Ausländer
Ludwig Neuber bietet nach
telefonischer Vereinbarung
Sprechstunden an: 
a) in Siegburg, Kreishaus,
Zimmer B 2.10 
b) in Ruppichteroth, Grund-
schule, Schulstr. 5

Anmeldung bitte über:
a) (0 22 41) 133 161 Fax:
(0 22 41) 133 198
E-Mail: marlene.hautkappe
@rhein-sieg-kreis.de
b) (0 22 95) 902 318 Fax:
(0 22 95) 902 319
E-Mail: ludwig@neuber.de 

Tel. Terminvereinbarung
unbedingt erforderlich!

Beauftragter 
für Neubürger
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Aufgrund des § 7 der Ge-
meindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO
NRW), des § 6 Kommunalab-
gabengesetz (KAG NRW), des
§ 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch
VIII (SGB VIII), der §§ 5 und 23
des Gesetzes zur frühen Bil-
dung und Förderung von Kin-
dern (Kinderbildungsgesetz -
KiBiz) sowie des § 9 Abs. 3 S. 4
des Schulgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen
(SchulG NRW) - jeweils in der
derzeit gültigen Fassung - hat
der Rat der Stadt Meckenheim
in seiner Sitzung am
16.12.2009 folgende Satzung
über die Erhebung von Eltern-
beiträgen in Kindertagespfle-
ge, in Kindertageseinrichtun-
gen und für die Inan-
spruchnahme der Offenen
Ganztagsschule im Primarbe-
reich beschlossen:

§ 1 Allgemeines
Für die Inanspruchnahme

von der Kindertagespflege, ei-
ner Kindertageseinrichtung
sowie für die Teilnahme an den
Angeboten der Offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich
(OGS) werden durch die Stadt
Meckenheim öffentlich-recht-
liche Beiträge zum öffentli-
chen Finanzierungsanteil an
den Jahresbetriebskosten er-
hoben. Die Beitragshöhe wird
gemäß einer vom Rat der Stadt
beschlossenen Beitragsstaffel
festgesetzt. 

§ 2 Beitragspflichtige
Beitragspflichtig sind die El-

tern oder diesen rechtlich
gleichgestellte Personen, mit
denen das Kind zusammen-
lebt. Lebt das Kind nur mit ei-
nem Elternteil zusammen, so
tritt dieser an die Stelle der El-
tern bzw. der den Eltern
gleichgestellten Personen.
Wird bei Vollzeitpflege nach §
33 SGB VIII den Pflegeeltern
ein Kinderfreibetrag nach § 32
Einkommensteuergesetz ge-
währt oder Kindergeld gezahlt,
treten die Personen, die diese
Leistung erhalten an die Stelle
der Eltern. Mehrere Beitrags-
pflichtige haften als Gesamt-
schuldner. 

§ 3 Ermittlung der 
Beitragshöhe

(1) Die Zahlungspflichtigen
werden entsprechend ihrer
wirtschaftlichen Leistungsfä-

higkeit zu monatlichen Beiträ-
gen herangezogen. Die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit
bemisst sich nach dem Jahres-
einkommen der Beitragspfli-
chtigen.

(2) Eine Ermittlung des El-
ternbeitrages entfällt, wenn
und solange sich die Beitrags-
pflichtigen durch schriftliche
Erklärung gegenüber der Stadt
Meckenheim zur Zahlung des
höchsten nach der jeweils gül-
tigen Beitragsstaffel für die ge-
wählte Betreuungsform ausge-
wiesenen Betrages verpflich-
ten.

§ 4 Einkommen
(1) Einkommen im Sinne die-

ser Satzung ist die Summe der
positiven Einkünfte im Sinne
des § 2 Abs. 1 und 2 des Ein-
kommensteuergesetzes. Ein
Ausgleich mit Verlusten aus
anderen Einkunftsarten und
mit Verlusten des zusammen
veranlagten Ehegatten ist
nicht zulässig. Dem Einkom-
men gem. Satz 1 sind steuer-
freie Einkünfte, Unterhaltslei-
stungen sowie die zur
Deckung des Lebensunterhal-
tes bestimmten öffentlichen
Leistungen für die Eltern und
das Kind, für das der Elternbei-
trag gezahlt wird, hinzuzu-
rechnen. Das Kindergeld so-
wie der Kinderzuschlag nach
dem Bundeskindergeldgesetz
(BKGG) und entsprechenden
Vorschriften sind nicht hinzu-
zurechnen. Das Elterngeld
nach dem Bundeselterngeld-
und Elternzeitgesetz (BEEG)
bleibt bis zu einer Höhe von
300,00 Euro monatlich oder in
den Fällen des § 6 Satz 2 BEEG
(Verlängerungsoption) bis zu
einer Höhe von 150,00 Euro
monatlich anrechnungsfrei.
Bezieht ein Eltern-
teil Einkünfte aus
einem Beschäfti-
gungsverhältnis
oder aufgrund der
Ausübung eines
Mandats und steht
ihm aufgrund des-
sen für den Fall des
Ausscheidens eine
lebenslängliche
Versorgung oder an
deren Stelle eine
Abfindung zu oder
ist er in der gesetz-
lichen Rentenversi-
cherung nachzuver-
sichern, dann ist

dem nach diesem Absatz er-
mittelten Einkommen ein Be-
trag von 10 v. H. der Einkünfte
aus diesem Beschäftigungs-
verhältnis oder aufgrund der
Ausübung des Mandats hinzu-
zurechnen. Für das dritte und
jedes weitere Kind sind die
nach § 32 Abs. 6 Einkommen-
steuergesetz zu gewährenden
Freibeträge von dem nach die-
sem Absatz ermittelten Ein-
kommen abzuziehen.

(2) Maßgeblich für die Be-
messung der Beitragshöhe ist
das jeweilige Jahreseinkom-
men. Im Rahmen der erstmali-
gen Ermittlung des Jahresein-
kommens oder im Rahmen ei-
ner zu aktualisierenden Be-
rechnung aufgrund von Ände-
rungen in den persönlichen
und wirtschaftlichen Verhält-
nissen sind die prognostizier-
ten Einkünfte für das gesamte
laufende Jahr zu berücksichti-
gen, wenn davon auszugehen
ist, dass die Einkommenssitua-
tion voraussichtlich auf Dauer
besteht. Eine Neufestsetzung
des Elternbeitrages erfolgt je-
weils zu Beginn des Monats,
der auf den Eintritt der
tatsächlichen Veränderung
folgt. Bei Überprüfung einer
bereits erfolgten oder bei einer
erstmaligen rückwirkenden
Beitragsfestsetzung wird das
tatsächliche Einkommen im
Jahr der Beitragspflicht zu
Grunde gelegt. 

§ 5 Einkommensstufen, 
Beitragshöhe, 

Beitragszeitraum
(1) Entsprechend der Zu-

gehörigkeit zur jeweiligen Stu-
fe des Einkommens ergibt sich
der zu zahlende Elternbeitrag
aus der nachfolgenden Bei-
tragstabelle.

(2) Unabhängig von der tat-
sächlichen Inanspruchnahme
wird der maßgebliche Beitrag
für die Betreuungsform bzw.
für den jeweils vertraglich ver-
einbarten Betreuungsumfang
erhoben, für die das Kind an-
gemeldet ist.

a) Die Beitragspflicht für die
Inanspruchnahme einer Kin-
dertageseinrichtung oder ei-
ner Offenen Ganztagsschule
beginnt mit dem 01. des Mo-
nats, in dem das Kind in die
Einrichtung aufgenommen
wird. Sie endet grundsätzlich
mit Ablauf des Kindergarten-
bzw. Schuljahres, zu dessen
Ende das Kind die Einrichtung
verlässt; das Kindergartenjahr
entspricht dem Schuljahr.

b) Die Beitragspflicht in der
Kindertagespflege beginnt mit
dem ersten Betreuungstag.
Der Beitragszeitraum ent-
spricht der Dauer der Betreu-
ung des Kindes in der Kinder-
tagespflege. Beginnt oder en-
det das Betreuungsverhältnis
innerhalb eines laufenden Mo-
nats, werden die Elternbeiträ-
ge für diese/n Monat/e anteilig
auf der Grundlage der gelei-
steten Betreuungstage ge-
währt. Nachtstunden (21:00-
6:00) werden bei der Eltern-
beitragssatzung mit 50 % der
anfallenden Stunden berech-
net.

c) Bei Inanspruchnahme von
einer Kindertageseinrichtung
und der Kindertagespflege für
ein Kind wird höchstens der
Elternbeitrag für eine 45 Stun-
den-Betreuung erhoben.

§ 6 Beitragsermäßigungen
und -befreiungen

Wenn zwei oder mehr Kinder
derselben Beitragspflichtigen
gleichzeitig Leistungen der

Kindertagespflege in An-
spruch nehmen, eine Ta-
geseinrichtung für Kinder
und/oder eine Offene Ganz-
tagsschule besuchen, für die
ebenfalls ein Elternbeitrag zu
entrichten ist, wird für das
zweite Kind und alle weiteren
Kinder kein Beitrag erhoben.
Ergeben sich ohne die zuvor
genannte Beitragsbefreiung
unterschiedlich hohe Eltern-
beiträge, so gilt als 1. Kind, das
Kind, das sich in der Betreu-
ungsform mit dem höchsten
Beitrag befindet.

§ 7 Auskunfts- und 
Anzeigepflichten

(1) Für die Festsetzung der
Elternbeiträge teilt der Träger
der Stadt Meckenheim unver-
züglich die Namen, Anschrif-
ten, Geburtsdaten sowie die
Aufnahme- und Abmeldedaten
der Kinder sowie die entspre-
chenden Angaben der Eltern
mit. Zum Nachweis des maß-
geblichen Jahreseinkommens
müssen die Beitragspflichti-
gen innerhalb von 4 Wochen
nach Aushändigung auf einem
dafür vorgesehenen Erklä-
rungsvordruck Auskunft über
das Einkommen und über die
sonstigen für die Einkommen-
sermittlung bedeutsamen Ver-
hältnisse geben sowie durch
entsprechende Belege nach-
weisen. 

(2) Die Beitragspflichtigen
sind während des gesamten
Betreuungszeitraumes ver-
pflichtet, Änderungen in den
wirtschaftlichen oder persönli-
chen Verhältnissen, die für die
Bemessung des Elternbeitra-
ges maßgeblich sind, unver-
züglich mitzuteilen. Die Bei-
tragspflichtigen sind verpflich-
tet, sämtliche Einkommensun-

terlagen für den gesamten Be-
treuungszeitraum auch nach
dem Ausscheiden des Kindes
aus der Einrichtung bzw. nach
Beendigung der Betreuung in
Kindertagespflege einzurei-
chen, insbesondere die Steuer-
bescheide für die entsprechen-
den Kalenderjahre.

(3) Kommen die Beitrags-
pflichtigen ihren Auskunfts-
und Anzeigepflichten nicht
oder nicht in ausreichendem
Maße nach, so wird der Eltern-
beitrag nach der höchsten Ein-
kommensstufe festgesetzt.

§ 8 Festsetzung des 
Elternbeitrages

(1) Die Festsetzung des El-
ternbeitrages erfolgt durch
schriftlichen Bescheid der
Stadt Meckenheim. 

(2) Ist zu Betreuungsbeginn
absehbar, dass für die absch-
ließende Beitragsfestsetzung
eine längere Bearbeitungszeit
benötigt wird, kann die Stadt
Meckenheim aufgrund einer
Vorausschätzung Abschlags-
zahlungen als vorläufig festge-
setzten Beitrag verlangen.

(3) Bei vorläufiger Festset-
zung des Elternbeitrages bzw.
bei einer Festsetzung nach § 7
Abs. 3 erfolgt die endgültige
Festsetzung, sobald die Fest-
setzungshindernisse beseitigt
sind. Die endgültige Festset-
zung erfolgt jeweils rückwir-
kend. 

§ 9 Jährliche Überprüfung
Unabhängig von den in § 7

genannten Auskunfts- und An-
zeigepflichten ist die Stadt
Meckenheim berechtigt, die
persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Bei-
tragspflichtigen jährlich zu
überprüfen. 

§ 10 Fälligkeit, Ausgleich 
von Unterschiedsbeträgen
(1) Die Elternbeiträge sind

ab Betreuungsbeginn monat-
lich im Voraus bis zum 05. ei-
nes jeden Monats zu zahlen.
Die Beiträge werden stets als
volle Monatsbeiträge erho-
ben, abweichend der Rege-
lung für Beginn und Ende der
Kindertagespflege in § 5b),
unabhängig von An-/Abwe-
senheitszeiten des Kindes,
Schließzeiten, Ferien, Urlaub
der Tagespflegeperson o. ä..

(2) Etwaige sich aus einer
späteren Beitragsfestsetzung

ergebenden Überzahlungen
sind mit den nächsten fälligen
Monatsbeiträgen zu verrech-
nen; sich ergebende Nachzah-
lungsverpflichtungen sind mit
dem nächsten Monatsbeitrag
zu erfüllen.

§ 11 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am

01.08.2010 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Satzung über die
Erhebung von Elternbeiträgen
in Kindertageseinrichtungen
vom 07.10.2009 außer Kraft.

Bekanntmachungs-
anordnung 

Vorstehende Satzung der
Stadt Meckenheim über die
Erhebung von Elternbeiträ-
gen in Kindertagespflege, in
Kindertageseinrichtungen
und für die Inanspruchnahme
der Offenen Ganztagsschule
im Primarbereich

wird hiermit gemäß § 7 Abs.
4 und 5 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein - West-
falen (GO NRW) in Verbindung
mit § 17 der Hauptsatzung der
Stadt Meckenheim vom
23.11.2009 öffentlich bekannt
gemacht.

Es wird darauf hingewiesen,
dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschrif-
ten der GO NRW beim Zustan-
dekommen dieser Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit
dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn,

1. eine vorgeschriebene Ge-
nehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

2. diese Satzung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

3. der Bürgermeister hat den
Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

4. der Form- oder Verfah-
rensmangel ist gegenüber der
Stadt Meckenheim vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Meckenheim, 
den 10. Februar 2010

Bert Spilles
Bürgermeister

Satzung der Stadt Meckenheim über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertagespflege, 
in Kindertageseinrichtungen und für die Inanspruchnahme der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich

10. Februar 2010
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MKUSS Februar 2010
Terminkalender der Stadt Meckenheim

Den nächsten MKUSS mit Terminen aus Meckenheim 
finden Sie in der BLICKPUNKT-Ausgabe 3. März

Freitag, 19. Februar
19 Uhr. Musikschule Me-
ckenheim Rheinbach Swist-
tal: Erwachsenentreff, Lei-
tung: Martina Kölle, Barbara
Medick, Aula Kath.Grund-
schule, Meckenheim
19 Uhr. Heimatverein und
Kath. Bildungswerk: "Hei-
mat", Vortrag von Forstamts-
rat a.D. Norbert Happten,
Kirchplatz 1
19.30 Uhr. Tennisclub Blau-
Weiß Meckenheim: Jahres-
hauptversammlung im
Clubhaus Am Tennisplatz 29.

Montag, 22. Februar
15 Uhr. Frauentreff: Tanzen
macht Freu(n)de,

16 102, Ort bitte erfragen

Dienstag, 23. Februar
20 Uhr. Frauentreff: Litera-
turtreff, Harry Mulisch: Die
Prozedur, Auskunft und An-
meldung 14 555, Ort bitte
erfragen

Mittwoch, 24. Februar
10 Uhr. Kolpingfamilie Me-
ckenheim 1867: Exkursion
Kanzlerbungalow und Di-
nosaurier-Ausstellung
Bonn, Abfahrt mit Pkw ab
Kirchplatz, Anmeldung bei
Blumen Dreesen 79 42
18-20.15 Uhr. Öffentliche
Bücherei Meckenheim:
"Meine Schuljahre nach
dem Krieg", Geschichten,
die das Leben schreibt... Bio-
graphisches Erzählen. Kurs-
reihe für Frauen. 3 x mittwo-
chs in der Öffentl. Bücherei
Meckenheim, Adolf-Kol-
pingstraße 4. Kursleitung:
Mechthild Haase (Biogra-
phieberaterin). Teilnehmer-
beitrag 24 Euro. In Zusam-
menarbeit mit dem Kath. Bil-
dungswerk Meckenheim

Donnerstag, 25. Februar
9-11 Uhr. kfd: Besuch bei
der Firma Rasting, Anmel-
dung bei Anne Behne unter

10 856
15 Uhr. Frauentreff: Tanzen
macht Freu(n)de, 16 102,
Ort bitte erfragen
16.30-18 Uhr. Pfarrei St. Jo-
hannes der Täufer, Kath.
Familienbildungswerk:
Trommelkurs für leicht
Fortgeschrittene, 10 Veran-
staltungen bis 20. Mai, Ge-
bühr 70 Euro, Anmeldung
Familienbildungswerk,
Kirchplatz 1, 92 20 20,
Saal des Familienbildungs-
werkes, Kirchplatz 1
19.30 Uhr. VHS Mecken-
heim Rheinbach Swisttal
Wachtberg: Semestereröff-
nung: ANDINOS-PHILO-
ZAUBER, Theodor-Heuss-
Realschule, Königsberger
Str. 30

Freitag, 26. Februar
9 Uhr. kfd: Wortgottes-
dienst für Frauen, In der

Pfarrkirche, anschließend
gemeinsames Frühstück im
Jugendheim
11 Uhr. Bürgerverein Me-
ckenheim e.V.: "Die Bun-
deskanzler in Bonn", Be-
such des Palais Schaumburg
und des Kanzlerbungalows,
Anmeldung 120 27.

Samstag, 27. Februar
11-18 Uhr. Sibylle Schiffer-
mann-Belsky: Kunstaus-
stellung, Auch am Sonntag,
28. Februar, Burg Altendorf

Montag, 1. März
17.30-19 Uhr. Pfarrei St. Jo-
hannes der Täufer, Kath.
Familienbildungswerk:
Trommelkurs für Fortge-
schrittene, 10 Veranstaltun-
gen bis 17. Mai, Gebühr 70
Euro, Anmeldung Familien-
bildungswerk, Kirchplatz 1,

92 20 20, Pfarrsaal, Adolf-
Kolping-Str.
19.30 Uhr. VHS Mecken-
heim: Traumfigur ohne
Hungerkur, Theodor-Heuss-
Realschule, Königsberger
Str. 30
20 Uhr. Kolpingfamilie Me-
ckenheim 1867: Vortrags-
und Diskussionsabend, "Ge-
schieden und wiederverhei-
ratet - wie geht die Kirche da-
mit um?", Referent: Dr. H.
Breuer, Bad Honnef, Pfarr-
saal St. Johannes der Täufer

Dienstag, 2. März
10 Uhr. Stadt Meckenheim:
Internationaler Frauentag
2010 – Frauen und Beruf,
Wiedereinstieg, Referentin
U. Schubert-Sarellas, Aus-
kunft: Gleichstellungsbeauf-
tragte Bettina Hihn, Rathaus,
Bahnhofstr. 22, Zimmer 0.18,

917 159, E-Mail: bettina.
hihn@meckenheim.de

Mittwoch, 3. März
8-20.15 Uhr. Öffentliche Bü-
cherei Meckenheim: "Mei-
ne Schuljahre nach dem
Krieg", Geschichten, die das
Leben schreibt... Biographi-
sches Erzählen. Kursreihe
für Frauen. 3 x mittwochs in
der Öffentlichen Bücherei
Meckenheim, Adolf-Kolping-
Str. 4.  Kursleitung: Mecht-
hild Haase (Biographiebera-
terin). Teilnehmerbeitrag 24
Euro, In Zusammenarbeit
mit dem Kath. Bildungswerk
Meckenheim
20 Uhr. Merler Dorfgemein-
schaft: Stammtisch, Gemüt-
liches Beisammensein der
Dorfgemeinschaft, Gäste
sind herzlich willkommen,
Merler Hof, Godesberger Str.
38

verantwortlich: 
Stadt Meckenheim,  

Kultur, Ingrid Sönnert 
917-149  

ingrid.soennert@
meckenheim.de
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